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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18350:2016-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet; 

b) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2019-04. 

Frühere Ausgaben 

DIN 1964: 1925-08 
DIN 18350: 1958-12, 1974-08, 1976-09, 1979-10, 1985-11, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12, 
2002-12, 2005-01, 2006-10, 2010-04, 2012-09, 2015-08, 2016-09 

Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen 
gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in 
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 488-4, Betonstahl — Betonstahlmatten  

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 4121, Hängende Drahtputzdecken — Putzdecken mit Metallputzträgern, Rabitzdecken — Anforderungen 
für die Ausführung 

DIN 18202:2013-04, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18516-1, Außenwandbekleidungen, hinterlüftet — Teil 1: Anforderungen, Prüfgrundsätze  

DIN 18550-1, Planung, Zubereitung und Ausführung von Außen- und Innenputzen — Teil 1: Ergänzende 
Festlegungen zu DIN EN 13914-1:2016-09 für Außenputze 

DIN 18550-2, Planung, Zubereitung und Ausführung von Außen- und Innenputzen — Teil 2: Ergänzende 
Festlegungen zu DIN EN 13914-2:2016-09 für Innenputze 

DIN 18558, Kunstharzputze — Begriffe, Anforderungen, Ausführung 

DIN EN 998-1, Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau — Teil 1: Putzmörtel 
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DIN EN 998-2, Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau — Teil 2: Mauermörtel 

DIN EN 10025-1, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 1: Allgemeine technische 
Lieferbedingungen 

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für 
unlegierte Baustähle 

DIN EN 10088-2, Nichtrostende Stähle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus 
korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung 

DIN EN 10088-3, Nichtrostende Stähle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, 
Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für 
allgemeine Verwendung 

DIN EN 13162, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineral-
wolle (MW) — Spezifikation 

DIN EN 13163, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem 
Polystyrol (EPS) — Spezifikation 

DIN EN 13164, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem 
Polystyrolschaum (XPS) — Spezifikation 

DIN EN 13165, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyurethan-
Hartschaum (PU) — Spezifikation 

DIN EN 13166, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Phenolharz-
schaum (PF) — Spezifikation 

DIN EN 13167, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) — 
Spezifikation 

DIN EN 13168, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) — 
Spezifikation 

DIN EN 13169, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Blähperlit (EPB) — 
Spezifikation 

DIN EN 13170, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem 
Kork (ICB) — Spezifikation 

DIN EN 13171, Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) — 
Spezifikation 

DIN EN 13279-1, Gipsbinder und Gips-Trockenmörtel — Teil 1: Begriffe und Anforderungen 

DIN EN 13658-1, Putzträger und Putzprofile aus Metall — Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren — 
Teil 1: Innenputze 

DIN EN 13658-2, Putzträger und Putzprofile aus Metall — Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren — 
Teil 2: Außenputze 

DIN EN 13914-1, Planung, Zubereitung und Ausführung von Außen- und Innenputzen — Teil 1: Außenputze 

DIN EN 13914-2, Planung, Zubereitung und Ausführung von Innen- und Außenputzen — Teil 2: Innenputze 

DIN EN 15824, Festlegungen für Außen- und Innenputze mit organischen Bindemitteln 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 
Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art, Abschnitt 0“. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise 
§§ 7 VS ff. VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere 
anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 
Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen 
Gerüsten. 

0.2 Angaben zur Ausführung 
0.2.1 Art, Lage, Beschaffenheit und Festigkeit der zu bearbeitenden Flächen, z. B. 
Beton, Mauerwerk. 

0.2.2 Art und Umfang der vom Auftragnehmer zu liefernden Verlege- oder Montage-
pläne. 
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0.2.3 Art, Lage, Maße und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen. 

0.2.4 Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, endbehandelten Bauteilen, Einrichtungs-
gegenständen und dergleichen. 

0.2.5 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und 
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. aggressive Dämpfe, Stoßbelastungen, 
Feuchte. 

0.2.6 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme-, Feuchte- und Strahlenschutz 
sowie an die Luftdichtheit. 

0.2.7 Art der Bekleidung, Dicke, Maße der Einzelteile sowie ihre Befestigung. Art, 
Maße und Ausbildung von Aussparungen für hinterlüftete Konstruktionen sowie deren 
Abdeckung, z. B. für Lüftungsöffnungen.  

0.2.8 Art, Anzahl, Maße und Ausbildung von An- und Abschlüssen an angrenzende 
Bauteile, z. B. mit Profilen, Trennfugen, Trennstreifen, Trennschnitte. 

0.2.9 Anzahl, Art, Lage, Maße und Beschaffenheit von geneigten, gebogenen oder 
andersartig geformten Flächen. 

0.2.10 Anzahl, Art, Lage und Maße von Mustern, z. B. Oberflächen- und Farbmuster, 
Musterflächen.  

0.2.11 Gestaltung und Einteilung von Flächen, Raster- und Fugenausbildungen, 
Oberflächenstrukturen, Farben, Farbabstufungen, Übergängen zwischen verschieden 
strukturierten Flächen, Bossierungen. Vorgaben zur Oberflächenbehandlung. 

0.2.12 Art und Farbe von Fugenabdichtungen, Fugenabdeckungen und Fugenhinter-
legungen. 

0.2.13 Art und Umfang des Korrosionsschutzes von Unterkonstruktionen, Profilen und 
dergleichen. 

0.2.14 Vorbehandeln des Putzgrundes, z. B. Reinigen, Hochdruckreinigen, Entfernen 
von Algen- und Pilzbefall, Aufrauen, Aufpicken, Abschlagen von Altuntergründen, 
Verfestigen des Putzgrundes, Anbringen eines Spritzbewurfes, Auftragen einer 
Haftbrücke, Vorbehandeln stark saugender Putzgründe, sowie Aufbringen von Bioziden. 

0.2.15 Einbau von Putzbewehrungen zum Überspannen der Übergänge unterschied-
licher Stoffe und Bauteile, z. B. Übergänge von gedämmten Flächen zu Beton- und 
Mauerwerksflächen und Zusatzbewehrungen an Öffnungen, z. B. Diagonalbewehrung. 

0.2.16 Angaben zur Kantenausbildung mit oder ohne Kantenprofile. 

0.2.17 Art, Lage und Maße von Kantenprofilen, Putztrennschienen, Sockelprofilen, 
Randwinkeln, Lüftungsprofilen, Abschlussprofilen, Anputzleisten, Gewebewinkeln, 
Schattenprofilen, Bossenprofilen und dergleichen. 

0.2.18 Angaben bei Ausführung von erhöhten Anforderungen an die Ebenheit oder 
Maßhaltigkeit. 
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0.2.19 Verwendungszweck des Putzes, Art, Lage, Dicke und Anforderungen von 
vorgesehenen Belägen, Beschichtungen oder Bekleidungen auf dem ausgeführten 
Putz. 

0.2.20 Vorgezogenes und nachträgliches Herstellen von Flächen hinter Installationen, 
z. B. Flächen hinter Heizkörpern, Rohrleitungen und dergleichen. 

0.2.21 Anzahl, Art, Lage, Maße und Masse von Installations- und Einbauteilen. 

0.2.22 Art, Dicke und Eigenschaften der Dämmstoffe und deren Befestigung. Art, 
Dicke und Eigenschaften des Putzes, z. B. ein- oder mehrlagiger Putz, Wärme-
dämmputz, Bindemittelart, Oberflächenstruktur, Korngröße des Oberputzes. 

0.2.23 Oberflächenqualität des Innenputzes, z. B. nach DIN 18550-1 „Planung, 
Zubereitung und Ausführung von Außen- und Innenputzen — Teil 2: Ergänzende 
Festlegungen zu DIN EN 13914-2:2016-09 für Innenputze“ oder DIN EN 13914-2 
„Planung, Zubereitung und Ausführung von Innen- und Außenputzen — Teil 2: 
Innenputze. 

0.2.24 Egalisationsanstrich für eingefärbte Putze. 

0.2.25 Algizide und fungizide Einstellung des Putzes und der Beschichtung. 

0.2.26 Anzahl, Art, Lage, Maße von herzustellenden oder zu schließenden 
Aussparungen. 

0.2.27 Art, Maße der Putzabdichtung gegen Feuchtigkeit, z. B. im erdberührten 
Bereich, im Spritzwasserbereich, unterhalb von Fensterbänken und dergleichen. 

0.2.28 Art, Lage, Maße des Schutzes vor Feuchtigkeit von auskragendem Stuck aus 
gipshaltigem Mörtel im Außenbereich. 

0.2.29 Herstellen von Abdeckungen, Ablagen, Abschottungen, Durchbrüchen, Friesen, 
Lisenen, Nuten, Schürzen, Ummantelungen, Unterzügen, Vertiefungen, Vorlagen, 
Ablagen, Abdeckungen und dergleichen. 

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 
0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen 
werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen 
anzugeben. 

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei 
Abschnitt 3.1.2, wenn andere als die dort aufgeführten Toleranzen gelten sollen. 

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen 
Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4. 
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0.5 Abrechnungseinheiten 
Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen: 

0.5.1 Flächenmaß (m2), getrennt nach Bauart und Maßen, für 
 Wand- und Deckenputz innen und außen, getrennt nach Art des Putzes, ebenen, 

geneigten, gebogenen oder andersartig geformten Flächen, 
 Stützen, Unterzüge, Ummantelungen und dergleichen mit einer Breite > 1 m je 

Ansichtsfläche, 
 Leibungen mit einer Breite > 1 m, 
 Glättputze, Spachtelungen und abgestuckte Flächen, 
 flächige Vorbehandlungen, 
 Ausgleich von unebenen Untergründen, Auffütterungen, Mehrputzdicken je 5 mm, 
 Abschlagen, Aufpicken, Aufrauen, Hochdruckreinigen, Verfestigen von 

Altuntergrundflächen, 
 Drahtputzwände und Drahtputzdecken, 
 flächige Bewehrungen und Putzträger, 
 Dämmstoffschichten an Decken und Wänden, 
 Wandbekleidungen, 
 Vorsatzschalen, zu spritzende Vormauerungen, 
 Unterkonstruktionen, 
 Folien, Dampfbremsen und dergleichen. 

0.5.2 Längenmaß (m), getrennt nach Bauart und Maßen, für 
 Leibungen mit einer Breite ≤ 1 m, 
 Schürzen, Abschottungen, Ablagen, Abdeckungen und dergleichen mit einer Breite 

≤ 1 m je Seite, 
 Pfeiler, Lisenen, Stützen, Unterzüge, Abtreppungen, Ummantelungen und 

dergleichen mit einer Breite ≤ 1 m je Ansichtsfläche, 
 Schließen von Fugen in Betonfertigteilen bis zu einer Gesamtbearbeitungsbreite 

von 20 cm, 
 Zuschnitte von Dämmstoffen, Putzträgerplatten, z. B. schräg, gebogen oder 

andersartig geformt, 
 Putz an Gurten, Gesimsen und Kehlen sowie Rundungen, 
 Putzanschlüsse und Putzabschlüsse, 
 Stuckprofile, Friese, Faschen, Putzbänder, Schattenfugen und dergleichen, 
 Fensterbänke, Fenster- und Türumrahmungen, 
 Unterkonstruktionen für Bauteile ≤ 1 m Ansichtsfläche, z. B. im Bereich von 

Leibungen, Pfeilern, Lisenen, Stützen und Unterzügen, 
 Hilfskonstruktionen im Bereich von Decken und Wänden zur Aufnahme von 

Installationsteilen, Beleuchtungskörpern und dergleichen, 
 Ausschnitte für Leitungen in Dämmstoffschichten und Putzträgerplatten, 
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 Kantenprofile, Sockelprofile, Randwinkel, Lüftungsprofile, Abschlussprofile, Anputz-
leisten, Gewebewinkel, Schattenprofile, Bossenprofile und dergleichen sowie 
Kantenausbildung ohne Profile, Anschlüsse an andere Bauteile, Anschluss-, 
Bewegungs- und Gebäudetrennfugen, Fugendichtbänder, Rissüberbrückungen, 

 Streifenbewehrungen und Streifenputzträger ≤ 1 m Breite, 
 An- und Beiputzarbeiten an Fenstern, Türen, Treppen- und Podestwangen, Einbau-

teilen, Schlitzen, 
 Streifenputz und dergleichen ≤ 1 m Einzelbreite, 
 Dichtungsbänder, Dichtungsprofile, Ausspritzungen, 
 Folien, Dampfbremsen ≤ 1 m Breite, 
 Abdichtung von erdberührten Putzflächen und Sockelflächen ≤ 1 m Höhe, 
 Abdichtung unter Fensterbänken. 

0.5.3 Anzahl (St), getrennt nach Bauart und Maßen, für 
 Vorbehandeln und Verputzen von begrenzten Flächen bis 2,5 m2, differenziert nach 

Einzelgrößen, z. B.  
 ≤ 0,02 m2, 
 > 0,02 m2 ≤ 0,10 m2, 
 > 0,10 m2 ≤ 0,25 m2, 
 > 0,25 m2 ≤ 0,50 m2, 

 > 0,50 m2 ≤ 1,00 m2, 
 > 1,00 m2 ≤ 1,50 m2, 
 > 1,50 m2 ≤ 2,50 m2, 

 Herstellen von Aussparungen für Einzelleuchten, Lichtbänder, Lichtkuppeln, 
Lüftungsgitter, Luftauslässe, Revisionsöffnungen, Stützen, Pfeilervorlagen, Schalter, 
Steckdosen, Rohrdurchführungen, Kabel, Installationsteile und dergleichen, 

 Einbauen von Hilfskonstruktionen oder Montagezylindern für Einzelleuchten, 
Markisen, Fensterbänke, Werbeträger, Lichtbänder, Lichtkuppeln, Luftauslässe, 
Revisionsöffnungen, Installationsteile und dergleichen, 

 Diagonalbewehrung an Ecken von Öffnungen, Aussparungen und Nischen, 
 Rosetten, Ornamente, Konsolen und dergleichen, 
 Ecken, Gehrungen, Kreuzungen, Verkröpfungen und Endungen von Stuckprofilen, 

Gesimsen und Kehlen, 
 Verputzen von Schornsteinköpfen, Konsolen und dergleichen, 
 Schließen von Verankerungsöffnungen, z. B. bei Gerüsten, 
 Schließen und Verputzen von Öffnungen und Durchbrüchen, 
 Anarbeiten an Installationen, Rohre, überstehende Schalterdosen. 
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1 Geltungsbereich 
1.1 Die ATV DIN 18350 „Putz- und Stuckarbeiten“ gilt für das Herstellen von 
Putz, Stuck und Wärmedämmputz. 

1.2 Ergänzend gilt die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5. Bei Widersprüchen gehen die Regelungen der 
ATV DIN 18350 vor. 

2 Stoffe, Bauteile 
Ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 2, gilt: 

Für die gebräuchlichsten Stoffe und Bauteile sind die DIN-Normen und weitere 
Anforderungen nachstehend aufgeführt. 

2.1 Putze 
DIN EN 15824 Festlegungen für Außen- und Innenputze mit organischen 

Bindemitteln 

DIN EN 998-1 Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau — Teil 1: Putz-
mörtel 

DIN EN 13279-1 Gipsbinder und Gips-Trockenmörtel — Teil 1: Begriffe und 
Anforderungen 

2.2 Werkmörtel 
DIN EN 998-1 Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau — Teil 1: Putz-

mörtel 

DIN EN 998-2 Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau — Teil 2: 
Mauermörtel 

2.3 Putzträger, Putzbewehrungen, Befestigungselemente 
DIN 488-4 Betonstahl — Betonstahlmatten  

DIN EN 13658-1 Putzträger und Putzprofile aus Metall — Begriffe, 
Anforderungen und Prüfverfahren — Teil 1: Innenputze 

DIN EN 13658-2 Putzträger und Putzprofile aus Metall — Begriffe, 
Anforderungen und Prüfverfahren — Teil 2: Außenputze 

2.4 Dämmstoffe 
DIN EN 13162 Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte 

Produkte aus Mineralwolle (MW) — Spezifikation 
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DIN EN 13163 Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) — 
Spezifikation 

DIN EN 13164 Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) — 
Spezifikation 

DIN EN 13165 Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus Polyurethan-Hartschaum (PU) — Spezifikation 

DIN EN 13166 Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus Phenolharzschaum (PF) — Spezifikation 

DIN EN 13167 Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus Schaumglas (CG) — Spezifikation 

DIN EN 13168 Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus Holzwolle (WW) — Spezifikation 

DIN EN 13169 Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus Blähperlit (EPB) — Spezifikation 

DIN EN 13170 Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus expandiertem Kork (ICB) — Spezifikation 

DIN EN 13171 Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus Holzfasern (WF) — Spezifikation 

2.5 Unterkonstruktionen, Verbindungs- und Verankerungselemente 
DIN EN 10025-1 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 1: 

Allgemeine technische Lieferbedingungen 

DIN EN 10025-2 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 2: 
Technische Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle 

DIN EN 10088-2 Nichtrostende Stähle — Teil 2: Technische Liefer-
bedingungen für Blech und Band aus korrosions-
beständigen Stählen für allgemeine Verwendung 

DIN EN 10088-3 Nichtrostende Stähle — Teil 3: Technische Liefer-
bedingungen für Halbzeug, Stäbe, Walzdraht, gezogenen 
Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosions-
beständigen Stählen für allgemeine Verwendung 

2.6 Profile 
DIN EN 13658-1 Putzträger und Putzprofile aus Metall — Begriffe, 

Anforderungen und Prüfverfahren — Teil 1: Innenputze 

DIN EN 13658-2 Putzträger und Putzprofile aus Metall — Begriffe, 
Anforderungen und Prüfverfahren — Teil 2: Außenputze 
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3 Ausführung 
Ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 3, gilt: 

3.1 Allgemeines 
3.1.1 Als Bedenken nach § 4 Abs. 3 VOB/B können insbesondere in Betracht 
kommen: 
 ungeeignete Beschaffenheit des Untergrundes, z. B. bei Ausblühungen, zu 

glatter, ungleich saugender Flächen, verschiedenartige Stoffe des 
Untergrundes, 

 unzureichende Bauteiltemperatur, z. B. für Putzarbeiten bei Temperaturen 
unter +5 °C (siehe Abschnitt 3.1.3), 

 größere Unebenheiten des Untergrundes als nach DIN 18202 „Toleranzen 
im Hochbau — Bauwerke“ zulässig, 

 zu hohe Baufeuchtigkeit, 
 ungeeignete klimatische Bedingungen (siehe Abschnitt 3.1.3), 
 ungenügende Verankerungs- und Befestigungsmöglichkeiten, 
 fehlende Bezugspunkte. 

3.1.2 Abweichungen von vorgeschriebenen Maßen sind in den durch 
DIN 18202 bestimmten Grenzen zulässig. 

Bei Streiflicht sichtbar werdende Unebenheiten in den Oberflächen sind 
zulässig, wenn diese die Grenzwerte nach DIN 18202 nicht überschreiten. 

Werden an die Ebenheit erhöhte Anforderungen nach DIN 18202:2013-04, 
Tabelle 3, Zeile 7 gestellt, so sind die erforderlichen Leistungen Besondere 
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.23). 

3.1.3 Bei ungeeigneten Bedingungen, unzureichender Bauteiltemperatur, z. B. 
für Putzarbeiten Temperaturen unter +5 °C, sind in Abstimmung mit dem 
Auftraggeber besondere Maßnahmen zu ergreifen. Sollten hierfür Leistungen 
erforderlich werden, sind dies Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.9). 

3.1.4 Bewegungsfugen des Bauwerkes müssen konstruktiv mit gleicher 
Bewegungsmöglichkeit übernommen werden. 

3.1.5 Profile 

Profile, z. B. Kantenprofile, Abschlussprofile, Bewegungsfugenprofile, Rand-
winkel, Einfassprofile, müssen entsprechend dem Verwendungszweck verzinkt 
oder korrosionsresistent sein. 

Profile aus textilen Geweben müssen alkalibeständig sein. 
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3.1.6 Putzträger 

Drahtgeflechte, Rippenstreckmetall und dergleichen müssen verzinkt oder 
korrosionsresistent, Baustahlmatten und dergleichen frei von losem Rost sein. 
Textile Gewebe müssen bei der Verwendung von Kalk-, Kalkzement- oder 
Zementmörtel alkalibeständig sein. Nägel, Klammern und andere Befestigungs-
elemente müssen bei Verwendung in Feuchträumen und für Arbeiten mit Gips 
korrosionsresistent sein. 

3.2 Putze 
3.2.1 Putze aus Mörtel mit mineralischen Bindemitteln mit oder ohne Zusätze 
sind nach DIN 18550-1 „Planung, Zubereitung und Ausführung von Innen- und 
Außenputzen — Teil 1: Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 13914-1:2016-09 
für Außenputze“ und DIN 18550-2 „Planung, Zubereitung und Ausführung von 
Innen- und Außenputzen — Teil 2: Ergänzende Festlegungen zu 
DIN EN 13914-2:2016-09 für Innenputze“ oder DIN EN 13914-1 „Planung, 
Zubereitung und Ausführung von Außen- und Innenputzen — Teil 1: 
Außenputze“ und DIN EN 13914-2 „Planung, Zubereitung und Ausführung von 
Innen- und Außenputzen — Teil 2: Innenputze“ herzustellen. Kunstharzputze 
sind nach DIN 18558 „Kunstharzputze — Begriffe, Anforderungen, Ausführung“ 
herzustellen. 

3.2.2 Innenputze sind in Qualitätsstufe Q 2 – geglättet oder Qualitätsstufe Q 2 – 
gefilzt nach DIN 18550-2 oder DIN EN 13914-2 herzustellen. 

3.2.3 Für Putze der Qualitätsstufe Q 3 – geglättet oder gefilzt und der 
Qualitätsstufe Q 4 – geglättet oder gefilzt nach DIN 18550-2 sind zusätzliche 
Leistungen erforderlich. Diese sind Besondere Leistungen (siehe 
Abschnitt 4.2.25). 

3.2.4 Außenputze sind zweilagig mit einem Unter- und einem Oberputz 
herzustellen. 

Dünnlagige Oberputze sind gerieben mit 3 mm Korngröße als Strukturputze 
herzustellen. 

Dünnlagige Oberputze mit abweichender Korngröße erfordern zusätzliche 
Maßnahmen. Die erforderlichen Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe 
Abschnitt 4.2.26).  

Dicklagige Oberputze sind als Kratzputz herzustellen. 

In Außenputzen sind bei Öffnungen, Aussparungen und Nischen Diagonal-
bewehrungen einzubauen. 

3.2.5 Altputze, die Risse, Schadstellen und dergleichen aufweisen, sind mit 
einem Armierungsputz mit Gewebeeinlage als zusätzliche Putzlage zu 
überarbeiten. Bei teilflächigen Putzausbesserungen können Übergänge sichtbar 
bleiben. 
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3.3 Herstellen und Ausbessern von Steinputzflächen 
Auskragende Teilflächen sind durch den Einbau einer korrosionsgeschützten 
Unterkonstruktion herzustellen. 

Nach dem Putzauftrag und dem Abbinden des Putzes ist die Oberfläche zu 
stocken oder zu scharrieren. 

Beschädigte und auszubessernde Flächen sind mit gleichartigem Mörtel zu 
ergänzen. Die Oberfläche ist der vorhandenen Steinputzfläche oder Profilierung 
anzugleichen. 

3.4 Sgraffito 
Die gewünschte Darstellung ist auf mehreren farbigen, übereinander aufgetra-
genen Putzschichten aufzuzeichnen oder aufzupausen. Die vorgegebenen 
Konturen sind bis zu der gewünschten farbigen Putzschicht zu schneiden und 
auszukratzen. 

3.5 Bauteile aus Drahtputz 
Bauteile aus Drahtputz sind nach DIN 4121 „Hängende Drahtputzdecken — 
Putzdecken mit Metallputzträgern, Rabitzdecken — Anforderungen für die 
Ausführung“ herzustellen. 

Für die Ausführung der Oberflächen gilt Abschnitt 3.2.2. 

3.6 Stuck 

3.6.1 Gezogener und vorgefertigter Stuck 
Gezogene Profile mit einer Stuckdicke von mehr als 5 cm sind auf einer 
korrosionsgeschützten Unterkonstruktion herzustellen. 

Vorzufertigende Stuckteile mit einer Stuckdicke von mehr als 5 cm sind mit 
einer korrosionsgeschützten Bewehrung herzustellen. Sie sind mit artgleichem 
Mörtel anzusetzen und zu befestigen, z. B. korrosionsgeschützten Befestigungs-
elementen. Erforderliche Unterkonstruktionen sind Besondere Leistungen. 

Geformte, vorgefertigte und gezogene Stuckteile für Außenflächen sind mit 
Mörtel nach Wahl des Auftragnehmers herzustellen. 

Bei auskragenden Stuckteilen im Außenbereich sind die Oberseiten zu 
schützen. Diese Leistungen sind Besondere Leistungen. 

Stuck aus gipshaltigem Mörtel im Außenbereich ist vor Feuchtigkeit zu 
schützen. Diese Leistungen sind Besondere Leistungen. 

3.6.2 Stuckantragarbeiten 
Der für Antragarbeiten verwendete Stuckmörtel ist nach Wahl des Auftrag-
nehmers herzustellen. 

N
or

m
en

-D
ow

nl
oa

d-
Be

ut
h-

EL
PA

TR
A 

Gm
bH

 &
 C

o.
 K

G-
Kd

N
r.8

34
36

32
-ID

.Y
Yp

OO
2R

b4
YH

ov
a4

9_
UM

fd
N

_0
ph

dn
fJn

KL
YJ

M
5O

Kq
-2

02
3-

06
-2

0 
21

:0
3:

13



DIN 18350:2019-09 

14 

Für Unterkonstruktionen, Bewehrungen und Stuckteile im Außenbereich gilt 
Abschnitt 3.6.1. 

3.6.3 Angetragener Stuckmarmor 
Der trockene und sorgfältig gereinigte Untergrund ist anzunetzen und mit einem 
nicht zu dünnen, mit Leimwasser vermengten Spritzbewurf aus Gipsmörtel zu 
versehen. Der Untergrund (Marmorgrund) ist mit rauer Oberfläche 2 cm bis 
3 cm dick aus dafür geeignetem Stuckgips unter Zusatz von Leimwasser und 
reinem scharfem Sand herzustellen und nötigenfalls durch Abkämmen 
aufzurauen. 

Der vollständig ausgetrocknete Marmorgrund ist mit Wasser anzunetzen. Der 
Stuckmarmor ist aus Stuckgips unter Beimischung licht- und kalkechter 
Farbpigmente herzustellen, aufzutragen, mehrmals im Wechsel zu spachteln 
und zu schleifen, bis die verlangte matte oder polierte geschlossene Oberfläche 
erzielt ist. Die Oberfläche ist nach dem Austrocknen zu polieren und muss in 
Struktur und Farbe dem nachzuahmenden Marmor entsprechen. 

3.6.4 Geformter Stuckmarmor 
Formstücke und Profile aus Stuckmarmor sind nach dem Freilegen aus der 
Negativform in ihren Verzierungen passend zu beschneiden, im Wechsel 
mehrmals zu spachteln und zu schleifen und in der vorgeschriebenen Form und 
Oberfläche, matt oder poliert, herzustellen. Notwendige Metalleinlagen müssen 
korrosionsgeschützt sein. 

Formstücke und Profile sind mit artgleichem Mörtel und/oder mit korrosions-
geschützten Befestigungsmitteln zu verankern. 

Die Oberfläche ist, soweit erforderlich, nachzuschleifen und nach dem 
Austrocknen zu polieren. 

3.6.5 Stuccolustro 
Auf vorbereitetem Untergrund ist ein mehrlagiger 2 cm bis 3 cm dicker, rauer 
Unterputz aus lange gelagertem, fettem Sumpfkalk und grobkörnigem, reinem 
Sand aufzutragen. Bei gleichmäßig saugendem Untergrund darf dem Mörtel bis 
zu einem Anteil von 20 % des Bindemittels Gips beigemengt werden. Zement 
darf nicht verarbeitet werden. Bei ungleichmäßig saugendem Untergrund ist 
reiner Kalkmörtel zu verwenden. Auf den vollständig trockenen Unterputz ist 
eine etwa 1 cm dicke Lage aus etwas feinerem Kalkmörtel aufzutragen und 
vollkommen glatt zu reiben. 

Als dritte Lage ist eine Feinputzschicht aus fein gesiebtem Kalk, Marmormehl 
und Farbstoff des vorgesehenen Grundtones aufzutragen und vollkommen glatt 
zu reiben. 
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Sie ist mit einem noch etwas feineren Marmormörtel zu überreiben. Durch 
Glätten ist ein vollkommen geschlossener, glatter Malgrund herzustellen. 
Abschließend ist die Stuccolustro-Farbe aufzutragen und mit gewärmtem Stahl 
zu bügeln und zu wachsen. 

3.7 Glättetechnik 
Soll eine glatte, glänzende, dekorative Oberfläche erreicht werden, ist die 
Fläche mehrmals zu glätten, zu spachteln, zu verdichten und zu schleifen. 

3.8 Ausbildung von Kanten und Profilen 
Kanten sind mit Kantenprofilen herzustellen. Der Einbau von anderen Profilen, 
z. B. Sockelprofilen, Randwinkeln, Lüftungsprofilen, Abschlussprofilen, Anputz-
leisten, Gewebewinkeln, Schattenprofilen, Bossenprofilen und dergleichen, ist 
eine Besondere Leistung (siehe Abschnitt 4.2.19). 

3.9 Verputzte Innendämmungen 
Dämmstoffe sind über die gesamte Fläche dicht gestoßen zu verlegen und mit 
dem Untergrund zu verkleben. In den Putz ist vollflächig ein Gewebe 
einzubetten. 

3.10 Verputzte Innenwandbekleidungen  
Innenwandbekleidungen, z. B. mit Calciumsilikatplatten, sind im Mörtelbett zu 
verlegen und zu verputzen. 

3.11 Außenwandbekleidungen mit Putzträgerplatten 
Hinterlüftete Außenwandbekleidungen sind nach DIN 18516-1 „Außenwand-
bekleidungen, hinterlüftet — Teil 1: Anforderungen, Prüfgrundsätze“ herzustellen. 

3.12 Wärmedämmputzsysteme 
Wärmedämmputzsysteme sind mit Wärmedämmputz und Oberputz 
herzustellen. 

Wärmedämmputz ist bis 4 cm Dicke einlagig, bei größeren Dicken mehrlagig 
herzustellen. 

Oberputz ist zweilagig auszuführen. Die erste Lage ist als Zwischenputz, 
faserarmiert oder mit vollflächiger Gewebeeinlage herzustellen. An Ecken von 
Aussparungen, z. B. Öffnungen, Nischen, sind zusätzlich Diagonalbewehrungen 
einzubauen. Die zweite Putzlage ist als strukturierter geriebener Oberputz 
herzustellen. 

Kratzputz als Oberputz ist ohne Zwischenputz herzustellen. 
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4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen 
4.1 Nebenleistungen sind ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 4.1, 
insbesondere: 

4.1.1 Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten für eigene 
Leistungen, sofern die zu bearbeitende oder zu bekleidende Fläche nicht höher 
als 3,50 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes liegt. 

4.1.2 Ausgleichen abgestufter oder geneigter Standflächen von Gerüsten bis 
zu 40 cm Höhenunterschied, z. B. über Treppen oder Rampen. 

4.1.3 Reinigen des Untergrundes, ausgenommen Leistungen nach 
Abschnitt 4.2.12. 

4.1.4 Feuchthalten der Putzflächen bis zum Abbinden sowie Belüften der 
Räume, ausgenommen Maßnahmen nach Abschnitt 4.2.9. 

4.1.5 Zubereiten des Mörtels und Vorhalten aller hierzu erforderlichen 
Einrichtungen, auch wenn der Auftraggeber die Stoffe beistellt. 

4.1.6 Vorlegen vorgefertigter Oberflächen- und Farbmuster. 

4.1.7 An- und Beiputzarbeiten, ausgenommen Arbeiten nach Abschnitt 4.2.35. 

4.1.8 Schutz von Bau- und Anlagenteilen vor Verunreinigungen und 
Beschädigungen während der Putzarbeiten durch loses Abdecken, Abhängen 
oder Umwickeln, ausgenommen Schutzmaßnahmen nach Abschnitt 4.2.10. 

4.2 Besondere Leistungen sind ergänzend zur ATV DIN 18299, 
Abschnitt 4.2, z. B.: 

4.2.1 Liefern bauphysikalischer Nachweise. 

4.2.2 Erstellen von Verlege- und Montageplänen. 

4.2.3 Herstellen und Anbringen von Musterflächen, Musterkonstruktionen und 
Modellen. 

4.2.4 Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen, wenn der Auftraggeber 
Räume, die leicht verschließbar gemacht werden können, nicht zur Verfügung 
stellt. 

4.2.5 Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten für Leistungen 
anderer Unternehmer. 

4.2.6 Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten für eigene 
Leistungen, sofern die zu bearbeitende oder zu bekleidende Fläche höher als 
3,50 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes liegt. 
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4.2.7 Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten mit abgestufter 
oder geneigter Standfläche, z. B. über Treppen oder Rampen, sofern ein 
Ausgleich von mehr als 40 cm erforderlich ist. 

4.2.8 Schließen von Ankerlöchern für die Gerüstverankerung. 

4.2.9 Maßnahmen zum Schutz vor ungeeigneten klimatischen Bedingungen 
nach Abschnitt 3.1.3, z. B. Einhausung, Beheizung, feinmaschiges Gerüstnetz, 
Leistungen zum Belüften der Räume, die über die Leistungen nach 
Abschnitt 4.1.4 hinausgehen, z. B. technische Belüftung, soweit die 
Notwendigkeit nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist. 

4.2.10 Maßnahmen zum Schutz von Bau- und Anlagenteilen sowie 
Einrichtungsgegenständen, z. B. durch Abkleben von Fenstern, Türen, Böden, 
Belägen, Treppen, Hölzern, Dachflächen, Elektrodosen, oberflächenfertigen 
Teilen, staubdichtes Abkleben von empfindlichen Einrichtungen und technischen 
Geräten, Staubschutzwände, Notdächer, Auslegen von Hartfaserplatten oder 
Bautenschutzfolien ab 0,2 mm Dicke. 

4.2.11 Entfernen von bauseits vorhandenen Schutzfolien und dergleichen, 
z. B. an Fensterbänken, Leichtmetallprofilen. 

4.2.12 Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, z. B. Gips-
reste, Mörtelreste, Farbreste, Öl, soweit diese nicht durch den Auftragnehmer 
verursacht wurde. 

4.2.13 Beseitigen von Hindernissen im Putzgrund, z. B. Entfernen von Beton-
graten, Schaumrückständen und nicht mehr benötigten Verankerungsbügeln für 
Konsolgerüste, Ablängen von horizontalen Putzschienen an Rollladenkästen. 

4.2.14 Vorbehandeln des Putzgrundes, z. B. durch Abschlagen, Aufpicken, 
Aufrauen, Hochdruckreinigen, Entfernen von Algen- und Pilzbefall, Aufbringen 
von Grundierungen, Verfestigern, Haftbrücken, Bioziden und dergleichen, 
Leistungen zum Verputzen von anbetonierten Dämmstoffplatten. 

4.2.15 Einbau von Fugenüberspannungen, Streifenbewehrungen und Streifen-
putzträgern, Leistungen zur Bewehrung von Putzen, Diagonalbewehrungen und 
dergleichen. 

4.2.16 Befestigen von Putzträgern, Putzträgerplatten, Dämmstoffen und 
dergleichen mit Dübeln. 

4.2.17 Herstellen von Bewegungs- und Scheinfugen mit z. B. Profilen, Trenn-
schnitten sowie Fugendichtungen. 

4.2.18 Herstellen von Anschlüssen, Anschlussfugen und luftdichten 
Anschlüssen an angrenzende Bauteile, z. B. Dächer, Einbauteile, Installationen, 
systembedingt überstehende Schalterdosen, sowie Anpassen und Anarbeiten 
der Putzflächen an angrenzende Bauteile. 
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4.2.19 Einbau von Profilen, z. B. Sockelprofile, Randwinkel, Lüftungsprofile, 
Abschlussprofile, Anputzleisten, Gewebewinkel, An- und Abschlussprofile, 
Schattenprofile, Bossenprofile und dergleichen. 

4.2.20 Ausbilden von Bossierungen, von Kanten ohne Profile und dergleichen. 

4.2.21 Schließen und Verputzen von Aussparungen, z. B. Schlitzen, durch 
einen zusätzlichen Arbeitsgang.  

4.2.22 Vorgezogenes und nachträgliches Herstellen von Teilflächen, z. B. 
Flächen hinter Heizkörpern, Rohrleitungen und dergleichen. 

4.2.23 Ausgleichen von größeren Unebenheiten des Untergrundes als nach 
DIN 18202 zulässig. 

4.2.24 Leistungen zum Erfüllen erhöhter Anforderungen an die Ebenheit oder 
Maßhaltigkeit (siehe Abschnitt 3.1.2). 

4.2.25 Leistungen zum Erreichen von Oberflächenqualitäten nach 
Abschnitt 3.2.3. 

4.2.26 Herstellen von Oberputzen mit einer Korngröße abweichend von 
Abschnitt 3.2.4. 

4.2.27 Farbige Ausführung der Putze. 

4.2.28 Maßnahmen gegen Algen- und Pilzbefall. 

4.2.29 Abdichten des Putzes gegen Feuchtigkeit im erdberührten Bereich, im 
Spritzwasserbereich. Einbau von Abdichtungen unterhalb von Fensterbänken 
und dergleichen. 

4.2.30 Zuschnitte von Bekleidungen zur Anpassung an Schrägen und 
gebogene oder andersartig geformte Bauteile. 

4.2.31 Herstellen und Verputzen von Abdeckungen, Ablagen, Abschottungen, 
Friesen, Nuten, Schürzen, Scheinunterzügen, Ummantelungen, Unterzügen, 
Vertiefungen, Vorlagen, Lisenen und dergleichen. 

4.2.32 Herstellen von Hilfskonstruktionen zur Befestigung von Markisen, 
Werbeträgern und dergleichen, z. B. Montagezylinder. Herstellen von im 
Bauwerk verbleibenden Verankerungen, z. B. für Gerüste. 

4.2.33 Herstellen von Gurten, Kehlen und Gesimsen, Sohlbänken, Fenster- 
und Türrahmungen, Faschen. 

4.2.34 Herstellen von Ecken, Verkröpfungen und sichtbar bleibenden 
Endungen an Stuckprofilen, Kehlen und Gesimsen. 

4.2.35 An- und Beiputzarbeiten, soweit sie nicht im Zuge mit den übrigen 
Putzarbeiten, bei Innenputzarbeiten im selben Geschoss und an der Fassade je 
Fassadenseite ausgeführt werden können. 
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5 Abrechnung 
Ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 5, gilt: 

5.1 Allgemeines 
Der Ermittlung der Leistung — gleichgültig, ob sie nach Zeichnung oder nach 
Aufmaß erfolgt — sind die Maße 
 der behandelten Flächen, 
 der hergestellten Flächen, 
 der bekleideten Flächen  
zugrunde zu legen. 

Zur Leistungsermittlung sind die vereinfachenden Regeln, wie Übermessungs-
regeln und Einzelregelungen anzuwenden.  

5.2 Ermittlung der Maße/Mengen 
5.2.1 Für Putz, Stuck, Dämmstoff-, Trenn- und Schutzschichten, Auf-
fütterungen, Bekleidungen, Dampfbremsen, Dübelungen, Vorsatzschalen, 
Unterkonstruktionen, flächige Bewehrungen und Putzträger, Folien sowie 
Vorbereiten von Untergründen sind 
 auf Innenflächen ohne begrenzende Bauteile die Maße der zu behandeln-

den, zu dämmenden, zu bekleidenden oder mit Stuck zu versehenen 
Flächen, 

 auf Innenflächen mit begrenzenden Bauteilen die Maße der zu 
behandelnden Flächen bis zu den sie begrenzenden, ungeputzten, 
ungedämmten, nicht bekleideten Bauteilen, 

 bei Fassaden die Maße der hergestellten Flächen 
zugrunde zu legen. Bei Innenflächen gelten Rohwände, Stützen, Rohdecken, 
Unterzüge, tragende Hölzer und Stahlträger als begrenzende Bauteile. 

5.2.2 Bei der Ermittlung der Maße wird jeweils das größte, gegebenenfalls 
abgewickelte Bauteilmaß zugrunde gelegt, z. B. bei Wandanschlüssen, 
umlaufenden Friesen, Faschen, An- und Einarbeitungen an Bauteilen, Einbau-
teilen und dergleichen.  

5.2.3 Rückflächen von Nischen sowie Leibungen werden unabhängig von 
ihrer Einzelgröße mit ihren Maßen gesondert gerechnet. 

5.2.4 Unmittelbar zusammenhängende, verschiedenartige Aussparungen, 
z. B. Öffnung mit angrenzender Nische, werden getrennt gerechnet. 

5.2.5 Bindet eine Aussparung anteilig in angrenzende, getrennt zu rechnende 
Flächen ein, wird zur Ermittlung der Übermessungsgröße die jeweils anteilige 
Aussparungsfläche gerechnet. 
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5.2.6 Bei der Abrechnung von beliebig geformten Einzelflächen ist zur 
Ermittlung der Maße das kleinste umschriebene Rechteck zugrunde zu legen. 
Ausgenommen von dieser Regel sind Kreise, Dreiecke, Trapeze und Rauten. 
Dabei dürfen sich die Einzelflächen nicht überschneiden. 

5.3 Übermessungsregeln 
Übermessen werden: 

5.3.1 Bei Abrechnung nach Flächenmaß 
 Aussparungen, z. B. Öffnungen (auch raumhoch), Nischen mit einer 

Einzelgröße ≤ 2,5 m2. 
Bei der Ermittlung der Maße für die Übermessung sind die kleinsten Maße 
der Aussparung zu Grunde zu legen. 

 Fugen 
 Unterbrechungen in der zu bearbeitenden Fläche, z. B. durch Stützen, 

Unterzüge, Gesimse, Balkonplatten, Podeste, Gurte, Putzbänder mit einer 
Einzelbreite ≤ 30 cm. 

5.3.2 Bei Abrechnung nach Längenmaß 
 Unterbrechungen von Einzellängen ≤ 1 m. 

5.4 Einzelregelungen 
5.4.1 Die Wandhöhen überwölbter Räume werden bis zum Gewölbeanschnitt, 
die Wandhöhe der Schildwände bis zu 2/3 des Gewölbestichs gerechnet. 

5.4.2 Gewölbte Decken werden nach der Fläche der abgewickelten Untersicht 
gerechnet. 

5.4.3 Gehrungen, Kreuzungen, Verkröpfungen und Endungen von Stuck-
gesimsen, Rosetten werden gesondert gerechnet. 

5.4.4 Verputzen von Schornsteinköpfen und Einarbeiten von Diagonal-
bewehrungen werden gesondert gerechnet. 
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